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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Tir 1989 §14;

BauO Tir 1989 §30 Abs4;

BauRallg;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Der Umstand, daß aufgrund einer Vereinigung von Grundparzellen an der (früheren) gemeinsamen

Grundstücksgrenze der beiden Grundstücke die Errichtung eines Gebäudes möglich ist, ohne daß an dieser

Grundgrenze Abstandsvorschriften einzuhalten wären, verletzt den Nachbarn weder in seinem Recht gem § 30 Abs 4

Tir BauO 1989 auf widmungsgemäße Verwendung eines Grundstückes noch im Recht auf Einhaltung von

Mindestabständen.
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